


Anlage 3 zur Absichtserklärung 

14-Punkte-Papier des Stadtrates vom

25.05.2016 

Das nachfolgende 14 Punkte-Papier wurde al� Änderungs

antrag 0770/2016/2 von SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 

FDP zum Antrag der CDU mehrheitlich bes.chlossen und 

trägt die Überschrift 

,,Neugestaltung Ludwigsstraße unter neuen Bedingungen" 
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Absichtserklärung 
 

 

 

 

 

zwischen 

Landeshauptstadt Mainz (Stadt) 

einerseits,  

und 

 

Boulevard Lu GmbH & Co. KG  

PG Weißliliengasse GmbH & Co. KG  

Fuststraße Entwicklungs GmbH & Co-KG 

 

andererseits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwischen 
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der Landeshauptstadt Mainz, Jockel-Fuchs-Platz 1, 55116 Mainz, vertreten 
durch den Oberbürgermeister 

im folgenden „Stadt", 

 

sowie 

 

1. Boulevard Lu GmbH & Co. KG, vertreten durch  
Rheinstraße 194b, 55218 Ingelheim am Rhein, diese vertreten durch die 
PGW Verwaltungs-GmbH diese vertreten durch die Geschäftsführung  
 
Im folgenden „Blvd“ 

 

2. PG Weißliliengasse GmbH & Co. KG, Rheinstraße 194b, 55218 Ingelheim 
am Rhein, vertreten durch die PGW Verwaltungs-GmbH, diese vertreten 
durch die Geschäftsführung 

   im folgenden „PGW", 

 

3. Fuststraße Entwicklungs GmbH, vertreten durch die Fuststraße 
Verwaltungs GmbH, Rheinstraße 194 b, 55218 Ingelheim am Rhein, 
diese vertreten durch die Geschäftsführung 

   im folgenden „FEG ", 

 

 

alle gemeinsam „Parteien" genannt, wird folgende 

 

Absichtserklärung 

geschlossen: 

 

 

 

 

 

 

Präambel 
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PGW ist Eigentümerin des Deutsche Bank Gebäudes. Blvd ist Eigentümerin 

der Karstadt Immobilie nebst Parkhaus. FEG wird Eigentümerin der 

Grundstücke Karstadt Sport und des Gebäudes Fuststraße 2 werden. Die 

Teilflächen der PGW, der Blvd und der FEG sind in dem als Anlage 1 

beigefügten Lageplan nachrichtlich dargestellt.  

 

Die Beteiligten 1-3 beabsichtigen, das jeweils ihnen gehörige Areal im 

Rahmen des Gesamtkonzepts in Abstimmung mit der Stadt zu entwickeln. 

Nachfolgend soll hierzu ein gemeinsames Verständnis über die Entwicklung 

des Areals mit den Beteiligten festgehalten werden. 

 

§ 1 Gegenstand 

1.1 Die Stadt beabsichtigt, im Rahmen des Tripolkonzepts für die Mainzer 

Innenstadt den Einkaufsstandort Ludwigsstraße städtebaulich zu 

stärken und funktional weiterzuentwickeln. Wesentliche Grundlagen 

für den als Anlage 2 beigefügten „Rahmenplan (Stand 27.03.2019)“ 

sind die Leitlinien und Empfehlungen des Abschlussberichts 

„LudwigsstraßenForum" vom September 2012 (Beschluss des 

Stadtrats der Landeshauptstadt Mainz vom 24.10.2012, in der Fassung 

der 1. Fortschreibung 10/2013, Beschluss des Stadtrates der 

Landeshauptstadt Mainz vom 4.12.2013) - im Folgenden: Leitlinien 

und Empfehlungen - sowie der Beschluss des Stadtrats der 

Landeshauptstadt Mainz vom 25.05.2016 zu TOP 33.2. Antrag 

0770/2016/2 ‚Neugestaltung der Ludwigsstraße unter neuen 

Bedingungen‘. 

1.2 Für den Bereich und das Umfeld des Karstadt Kaufhauses (südlich der 

Ludwigsstraße, beginnend ab Gutenbergplatz 2 bis Ludwigsstraße 

8-10 „Deutsche Bank“,) strebt die Stadt eine Aufwertung der 

städtebaulichen Situation an der Ludwigsstraße, am Bischofsplatz, an 

der Hinteren Präsenzgasse und an der Fuststraße durch eine 
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standortgerechte, urbane Funktionsmischung mit Einzelhandel, 

Dienstleistungen, Gastronomie und Wohnnutzungen an. Die 

Gesamtverkaufsfläche / Retailfläche (gemäß beiliegender Liste zur 

Flächenberechnung) in diesem Bereich soll gemäß der aktuellen 

Konzeption eine Größenordnung von 15.000 m² nicht überschreiten. 

(ohne Pavillon Gutenbergplatz 2) 

1.3 PGW und Blvd beabsichtigen, das Karstadt-Kaufhaus an der 

Ludwigsstraße und das Deutsche Bank Gebäude auf Basis des 

Rahmenplans (Anlage 2) zu entwickeln, wobei neben 

Neubaumaßnahmen auch ein Umbau des Bestandes in Betracht 

kommt. Das Deutsche Bank Gebäude soll in der Weise durch Neubau- 

und Umbaumaßnahmen verändert werden, dass außer einer 

gewerblichen Nutzung auch Handels- und Gastronomienutzungen 

ermöglicht werden 

1.4 FEG beabsichtigt, auf ihrer Teilfläche auf Basis des Rahmenplans 

(Anlage 2) ein gemischt genutztes Objekt zu errichten, das die 

Nutzungsarten Wohnen, Einzelhandel, Gewerbe und ggf. Kultur 

abbildet. 

1.5 Die Verwirklichung der Vorhaben setzt nach derzeitigem Kenntnisstand 

die Inanspruchnahme städtischer Grundstücke voraus. Die Stadt ist 

dem Grunde nach bereit, die erforderlichen Grundstücksflächen zur 

Verfügung zu stellen. Nach aktuellen Erkenntnissen ist von einem 

Flächendarf von ca. 300 m² auszugehen. Ausgangsbasis der 

Preisfindung für die städtischen Flächen ist der durch ein Gutachten 

des Gutachterausschusses der Stadt Mainz unter Berücksichtigung der 

besonderen Zwangspunkte und örtlichen Gegebenheiten zu 

bestimmende Verkehrswert.  

 

§ 2 Geschäftsgrundlage 

Die Parteien legen dem weiteren Vorgehen als gemeinsame 

Geschäftsgrundlage zugrunde: 
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a. Lageplan mit Teilflächen (Anlage 1) 

b. Rahmenplan, Stand 27.03.2019 (Anlage 2)  

c. den Beschluss des Stadtrats der Landeshauptstadt Mainz vom 

25.05.2016, Antrag 0770/2016/2  (Anlage 3). 

d. die Leitlinien und Empfehlungen 2012 in der in der Fassung der 1. 

Fortschreibung 10/2013 vom 4.12.2013  (Anlage 4). 

 

Bei Widersprüchen in den Unterlagen ergibt sich die Rangfolge aus der 

Reihenfolge b), c) und d), wobei die Grundkonzeption des 

Rahmenplans die wesentliche Grundlage dieser Vereinbarung 

darstellt. 

 

§ 3 Weitere Schritte 

3.1  Die Parteien sind sich einig, dass die Öffentlichkeit im Nachgang zu 

dem erfolgreich abgeschlossenen Partizipationsverfahrens 

"Ludwigsstraßen Forum" auch über den aktuellen Prozess und die 

Planungen in geeigneter Art und Weise zu informieren ist. Die 

gesetzlichen Beteiligungsmöglichkeiten im Rahmen des 

Bebauungsplanverfahrens bleiben davon unberührt. 

3.2  Die Parteien sind sich einig, dass für die Umsetzung der Fassaden der 

beiden Objekte Karstadt und Deutsche Bank Ludwigsstraße 8- 12a 

Gestaltungswettbewerbe durchgeführt werden sollen. Die bauliche 

Veränderung der Maßnahmen Karstadt und Deutsche Bank, sollen, 

unbeschadet der vorgezogenen Umbaumaßnahmen im Bestand der 

Deutschen Bank, in einem durchgängigen zeitlichen Zusammenhang 

erfolgen. Die Bebauung nordöstlich der Fuststraße stellt sich nach 

Maßgabe des Rahmenplans (Anlage 2) als eigenständige 

Teilmaßnahme dar, für die ein gesonderter Realisierungswettbewerb 

(Einladungswettbewerb) durchgeführt werden soll. 
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3.3  Die Stadt beabsichtigt, einen Bebauungsplan für das Gebiet 

„Gutenbergplatz bis Weißliliengasse“, umfassend den Bereich 

Ludwigsstrasse, Weißliliengasse, Eppichmauergasse, Bischofsplatz, 

Fuststrasse, unter Einschluss der Immobilien Pavillon Gutenbergplatz 

2, Karstadt Sport und Bischofsplatz Nr. 12 (Bistum), aufzustellen, der 

die Realisierung des Rahmenplanes und der Wettbewerbsergebnisse 

ermöglichen soll. Das Recht der Beteiligten, Bauvorhaben zur 

Umsetzung des Rahmenplans auf der Grundlage des derzeit geltenden 

Baurechts zu errichten, bleibt unberührt. 

3.4  Die Stadt und die übrigen Parteien werden Verhandlungen über den 

Abschluss eines städtebaulichen Vertrags zu den Voraussetzungen 

und Rahmenbedingungen für die Umsetzung des städtebaulichen 

Konzepts aufnehmen. Den Parteien ist bekannt, dass der Beschluss 

des Stadtrats (Anlage 3) und die Leitlinien und Empfehlungen 

(Anlage 4), die vertraglich regelungsbedürftigen Fragen nicht 

abschließend aufführen. Ihnen ist weiter bekannt, dass der Abschluss 

zusätzlicher städtebaulicher Verträge mit anderen Beteiligten in Frage 

kommen kann. 

3.5  Die Parteien werden Verhandlungen über die erforderlichen 

Grundstücksgeschäfte aufnehmen. 

3.6  Die Parteien verpflichten sich, den Entwicklungsprozess konstruktiv zu 

begleiten und nach besten Kräften zu fördern. 

 

§ 4 Bindungen 

4.1 Den Parteien ist bekannt, dass die Entscheidungen der Stadt über die 

Aufstellung der Bauleitpläne und über deren Inhalt der kommunalen 

Planungshoheit unterliegen und dass die Stadt nach § 1 Abs. 7 BauGB 

die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und 

untereinander gerecht abzuwägen hat. 

Ansprüche der übrigen Parteien gegen die Stadt auf Aufstellung der 

Bauleitpläne und/oder eine Bindung der Stadt hinsichtlich bestimmter 
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Inhalte dieser Bauleitpläne werden durch diese Absichtserklärung 

nicht begründet. Das Recht der Stadt, von der Aufstellung eines 

Bebauungsplans abzusehen oder ein Bebauungsplanverfahren 

einzustellen, wird durch diese Absichtserklärung ebenfalls nicht 

eingeschränkt. 

4.2 Aus dieser Absichtserklärung ergeben sich keine wechselseitigen 

Ansprüche der Parteien auf den Abschluss von städtebaulichen oder 

grundstücksbezogenen Verträgen. 

4.3 Diese Absichtserklärung begründet keine Verpflichtung der Parteien, 

das Entwicklungskonzept fortzuführen oder umzusetzen. Bis zum 

Abschluss verbindlicher Verträge ist jede Partei berechtigt, von dieser 

Absichtserklärung ohne Angabe von Gründen Abstand zu nehmen. Eine 

entsprechende Erklärung bedarf der Schriftform. 

 

§ 5 Vertraulichkeit  

5.1 Die Parteien haben in den bisherigen Verhandlungen und werden im 

Verlauf der weiteren Zusammenarbeit in körperlicher, elektronischer 

und mündlicher Form Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse und 

vertrauliche Informationen austauschen. Betriebs- und 

Geschäftsgeheimnisse sowie vertrauliche Informationen jeder Partei 

sind geheim zu halten. Sie dürfen nicht ohne vorherige schriftliche 

Zustimmung der jeweils anderen Parteien ganz oder teilweise Dritten 

mitgeteilt oder in anderer Weise zugänglich gemacht werden. Die 

Parteien sind sich einig, dass diese Vertraulichkeit auch bei weiteren 

Verhandlungen über Planung und Realisierung des 

Entwicklungskonzepts und über den Abschluss von 

grundstücksbezogenen und städtebaulichen Verträgen zu wahren ist. 

Dies gilt nicht, wenn und soweit sich der Informationsanspruch der 

Mitglieder des Stadtrats auch auf Informationen erstreckt, die nach 

Maßgabe dieser Vereinbarung vertraulich zu behandeln sind.  
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5.2 Die Geheimhaltungsverpflichtung nach diesem § 5 findet keine 

Anwendung, sofern und soweit die Stadt verpflichtet ist, derartige 

Informationen an Aufsichtsbehörden und vergleichbare Dritte 

weiterzugeben. Das gleiche gilt, soweit die Stadt den Bestimmungen 

des Landestransparenzgesetzes (LTranspG) oder vergleichbarer 

Bestimmungen unterliegt. 

 

§ 6 Sonstiges/ Salvatorische Klausel 

Sollte eine Bestimmung dieser Absichtserklärung unwirksam oder 

undurchführbar sein, oder sollte die Absichtserklärung eine Lücke 

enthalten, bleibt die Geltung der übrigen Bestimmungen hiervon 

unberührt. Im Falle der unwirksamen oder undurchführbaren 

Bestimmung oder im Fall einer Lücke gilt eine Bestimmung als 

vereinbart, die dem am nächsten kommt, was die Parteien beabsichtigt 

haben und vereinbart hätten, wenn sie die Unwirksamkeit, die 

Undurchführbarkeit oder die Lücke gekannt hätten. 

 

 

Mainz, den        Mainz den 

 

 

Mainz, den        Mainz den 

 

 

Mainz, den        Mainz den 
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Absichtserklärung 
 

 

 

 

 

zwischen 

Landeshauptstadt Mainz (Stadt) 

einerseits,  

und 

 

Boulevard Lu GmbH & Co. KG  

PG Weißliliengasse GmbH & Co. KG  

Fuststraße Entwicklungs GmbH & Co-KG 

 

andererseits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwischen 
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der Landeshauptstadt Mainz, Jockel-Fuchs-Platz 1, 55116 Mainz, vertreten 
durch den Oberbürgermeister 

im folgenden „Stadt", 

 

sowie 

 

1. Boulevard Lu GmbH & Co. KG, vertreten durch  
Rheinstraße 194b, 55218 Ingelheim am Rhein, diese vertreten durch die 
PGW Verwaltungs-GmbH diese vertreten durch die Geschäftsführung  
 
Im folgenden „Blvd“ 

 

2. PG Weißliliengasse GmbH & Co. KG, Rheinstraße 194b, 55218 Ingelheim 
am Rhein, vertreten durch die PGW Verwaltungs-GmbH, diese vertreten 
durch die Geschäftsführung 

   im folgenden „PGW", 

 

3. Fuststraße Entwicklungs GmbH, vertreten durch die Fuststraße 
Verwaltungs GmbH, Rheinstraße 194 b, 55218 Ingelheim am Rhein, 
diese vertreten durch die Geschäftsführung 

   im folgenden „FEG ", 

 

 

alle gemeinsam „Parteien" genannt, wird folgende 

 

Absichtserklärung 

geschlossen: 

 

 

 

 

 

 

Präambel 
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PGW ist Eigentümerin des Deutsche Bank Gebäudes. Blvd ist Eigentümerin 

der Karstadt Immobilie nebst Parkhaus. FEG wird Eigentümerin der 

Grundstücke Karstadt Sport und des Gebäudes Fuststraße 2 werden. Die 

Teilflächen der PGW, der Blvd und der FEG sind in dem als Anlage 1 

beigefügten Lageplan nachrichtlich dargestellt.  

 

Die Beteiligten 1-3 beabsichtigen, das jeweils ihnen gehörige Areal im 

Rahmen des Gesamtkonzepts in Abstimmung mit der Stadt zu entwickeln. 

Nachfolgend soll hierzu ein gemeinsames Verständnis über die Entwicklung 

des Areals mit den Beteiligten festgehalten werden. 

 

§ 1 Gegenstand 

1.1 Die Stadt beabsichtigt, im Rahmen des Tripolkonzepts für die Mainzer 

Innenstadt den Einkaufsstandort Ludwigsstraße städtebaulich zu 

stärken und funktional weiterzuentwickeln. Wesentliche Grundlagen 

für den als Anlage 2 beigefügten „Rahmenplan (Stand 27.03.2019)“ 

sind die Leitlinien und Empfehlungen des Abschlussberichts 

„LudwigsstraßenForum" vom September 2012 (Beschluss des 

Stadtrats der Landeshauptstadt Mainz vom 24.10.2012, in der Fassung 

der 1. Fortschreibung 10/2013, Beschluss des Stadtrates der 

Landeshauptstadt Mainz vom 4.12.2013) - im Folgenden: Leitlinien 

und Empfehlungen - sowie der Beschluss des Stadtrats der 

Landeshauptstadt Mainz vom 25.05.2016 zu TOP 33.2. Antrag 

0770/2016/2 ‚Neugestaltung der Ludwigsstraße unter neuen 

Bedingungen‘. 

1.2 Für den Bereich und das Umfeld des Karstadt Kaufhauses (südlich der 

Ludwigsstraße, beginnend ab Gutenbergplatz 2 bis Ludwigsstraße 

8-10 „Deutsche Bank“,) strebt die Stadt eine Aufwertung der 

städtebaulichen Situation an der Ludwigsstraße, am Bischofsplatz, an 

der Hinteren Präsenzgasse und an der Fuststraße durch eine 
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standortgerechte, urbane Funktionsmischung mit Einzelhandel, 

Dienstleistungen, Gastronomie und Wohnnutzungen an. Die 

Gesamtverkaufsfläche / Retailfläche (gemäß beiliegender Liste zur 

Flächenberechnung) in diesem Bereich soll gemäß der aktuellen 

Konzeption eine Größenordnung von 15.000 m² nicht überschreiten. 

(ohne Pavillon Gutenbergplatz 2) 

1.3 PGW und Blvd beabsichtigen, das Karstadt-Kaufhaus an der 

Ludwigsstraße und das Deutsche Bank Gebäude auf Basis des 

Rahmenplans (Anlage 2) zu entwickeln, wobei neben 

Neubaumaßnahmen auch ein Umbau des Bestandes in Betracht 

kommt. Das Deutsche Bank Gebäude soll in der Weise durch Neubau- 

und Umbaumaßnahmen verändert werden, dass außer einer 

gewerblichen Nutzung auch Handels- und Gastronomienutzungen 

ermöglicht werden 

1.4 FEG beabsichtigt, auf ihrer Teilfläche auf Basis des Rahmenplans 

(Anlage 2) ein gemischt genutztes Objekt zu errichten, das die 

Nutzungsarten Wohnen, Einzelhandel, Gewerbe und ggf. Kultur 

abbildet. 

1.5 Die Verwirklichung der Vorhaben setzt nach derzeitigem Kenntnisstand 

die Inanspruchnahme städtischer Grundstücke voraus. Die Stadt ist 

dem Grunde nach bereit, die erforderlichen Grundstücksflächen zur 

Verfügung zu stellen. Nach aktuellen Erkenntnissen ist von einem 

Flächendarf von ca. 300 m² auszugehen. Ausgangsbasis der 

Preisfindung für die städtischen Flächen ist der durch ein Gutachten 

des Gutachterausschusses der Stadt Mainz unter Berücksichtigung der 

besonderen Zwangspunkte und örtlichen Gegebenheiten zu 

bestimmende Verkehrswert.  

 

§ 2 Geschäftsgrundlage 

Die Parteien legen dem weiteren Vorgehen als gemeinsame 

Geschäftsgrundlage zugrunde: 
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a. Lageplan mit Teilflächen (Anlage 1) 

b. Rahmenplan, Stand 27.03.2019 (Anlage 2)  

c. den Beschluss des Stadtrats der Landeshauptstadt Mainz vom 

25.05.2016, Antrag 0770/2016/2  (Anlage 3). 

d. die Leitlinien und Empfehlungen 2012 in der in der Fassung der 1. 

Fortschreibung 10/2013 vom 4.12.2013  (Anlage 4). 

 

Bei Widersprüchen in den Unterlagen ergibt sich die Rangfolge aus der 

Reihenfolge b), c) und d), wobei die Grundkonzeption des 

Rahmenplans die wesentliche Grundlage dieser Vereinbarung 

darstellt. 

 

§ 3 Weitere Schritte 

3.1  Die Parteien sind sich einig, dass die Öffentlichkeit im Nachgang zu 

dem erfolgreich abgeschlossenen Partizipationsverfahrens 

"Ludwigsstraßen Forum" auch über den aktuellen Prozess und die 

Planungen in geeigneter Art und Weise zu informieren ist. Die 

gesetzlichen Beteiligungsmöglichkeiten im Rahmen des 

Bebauungsplanverfahrens bleiben davon unberührt. 

3.2  Die Parteien sind sich einig, dass für die Umsetzung der Fassaden der 

beiden Objekte Karstadt und Deutsche Bank Ludwigsstraße 8- 12a 

Gestaltungswettbewerbe durchgeführt werden sollen. Die bauliche 

Veränderung der Maßnahmen Karstadt und Deutsche Bank, sollen, 

unbeschadet der vorgezogenen Umbaumaßnahmen im Bestand der 

Deutschen Bank, in einem durchgängigen zeitlichen Zusammenhang 

erfolgen. Die Bebauung nordöstlich der Fuststraße stellt sich nach 

Maßgabe des Rahmenplans (Anlage 2) als eigenständige 

Teilmaßnahme dar, für die ein gesonderter Realisierungswettbewerb 

(Einladungswettbewerb) durchgeführt werden soll. 
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3.3  Die Stadt beabsichtigt, einen Bebauungsplan für das Gebiet 

„Gutenbergplatz bis Weißliliengasse“, umfassend den Bereich 

Ludwigsstrasse, Weißliliengasse, Eppichmauergasse, Bischofsplatz, 

Fuststrasse, unter Einschluss der Immobilien Pavillon Gutenbergplatz 

2, Karstadt Sport und Bischofsplatz Nr. 12 (Bistum), aufzustellen, der 

die Realisierung des Rahmenplanes und der Wettbewerbsergebnisse 

ermöglichen soll. Das Recht der Beteiligten, Bauvorhaben zur 

Umsetzung des Rahmenplans auf der Grundlage des derzeit geltenden 

Baurechts zu errichten, bleibt unberührt. 

3.4  Die Stadt und die übrigen Parteien werden Verhandlungen über den 

Abschluss eines städtebaulichen Vertrags zu den Voraussetzungen 

und Rahmenbedingungen für die Umsetzung des städtebaulichen 

Konzepts aufnehmen. Den Parteien ist bekannt, dass der Beschluss 

des Stadtrats (Anlage 3) und die Leitlinien und Empfehlungen 

(Anlage 4), die vertraglich regelungsbedürftigen Fragen nicht 

abschließend aufführen. Ihnen ist weiter bekannt, dass der Abschluss 

zusätzlicher städtebaulicher Verträge mit anderen Beteiligten in Frage 

kommen kann. 

3.5  Die Parteien werden Verhandlungen über die erforderlichen 

Grundstücksgeschäfte aufnehmen. 

3.6  Die Parteien verpflichten sich, den Entwicklungsprozess konstruktiv zu 

begleiten und nach besten Kräften zu fördern. 

 

§ 4 Bindungen 

4.1 Den Parteien ist bekannt, dass die Entscheidungen der Stadt über die 

Aufstellung der Bauleitpläne und über deren Inhalt der kommunalen 

Planungshoheit unterliegen und dass die Stadt nach § 1 Abs. 7 BauGB 

die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und 

untereinander gerecht abzuwägen hat. 

Ansprüche der übrigen Parteien gegen die Stadt auf Aufstellung der 

Bauleitpläne und/oder eine Bindung der Stadt hinsichtlich bestimmter 
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Inhalte dieser Bauleitpläne werden durch diese Absichtserklärung 

nicht begründet. Das Recht der Stadt, von der Aufstellung eines 

Bebauungsplans abzusehen oder ein Bebauungsplanverfahren 

einzustellen, wird durch diese Absichtserklärung ebenfalls nicht 

eingeschränkt. 

4.2 Aus dieser Absichtserklärung ergeben sich keine wechselseitigen 

Ansprüche der Parteien auf den Abschluss von städtebaulichen oder 

grundstücksbezogenen Verträgen. 

4.3 Diese Absichtserklärung begründet keine Verpflichtung der Parteien, 

das Entwicklungskonzept fortzuführen oder umzusetzen. Bis zum 

Abschluss verbindlicher Verträge ist jede Partei berechtigt, von dieser 

Absichtserklärung ohne Angabe von Gründen Abstand zu nehmen. Eine 

entsprechende Erklärung bedarf der Schriftform. 

 

§ 5 Vertraulichkeit  

5.1 Die Parteien haben in den bisherigen Verhandlungen und werden im 

Verlauf der weiteren Zusammenarbeit in körperlicher, elektronischer 

und mündlicher Form Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse und 

vertrauliche Informationen austauschen. Betriebs- und 

Geschäftsgeheimnisse sowie vertrauliche Informationen jeder Partei 

sind geheim zu halten. Sie dürfen nicht ohne vorherige schriftliche 

Zustimmung der jeweils anderen Parteien ganz oder teilweise Dritten 

mitgeteilt oder in anderer Weise zugänglich gemacht werden. Die 

Parteien sind sich einig, dass diese Vertraulichkeit auch bei weiteren 

Verhandlungen über Planung und Realisierung des 

Entwicklungskonzepts und über den Abschluss von 

grundstücksbezogenen und städtebaulichen Verträgen zu wahren ist. 

Dies gilt nicht, wenn und soweit sich der Informationsanspruch der 

Mitglieder des Stadtrats auch auf Informationen erstreckt, die nach 

Maßgabe dieser Vereinbarung vertraulich zu behandeln sind.  
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5.2 Die Geheimhaltungsverpflichtung nach diesem § 5 findet keine 

Anwendung, sofern und soweit die Stadt verpflichtet ist, derartige 

Informationen an Aufsichtsbehörden und vergleichbare Dritte 

weiterzugeben. Das gleiche gilt, soweit die Stadt den Bestimmungen 

des Landestransparenzgesetzes (LTranspG) oder vergleichbarer 

Bestimmungen unterliegt. 

 

§ 6 Sonstiges/ Salvatorische Klausel 

Sollte eine Bestimmung dieser Absichtserklärung unwirksam oder 

undurchführbar sein, oder sollte die Absichtserklärung eine Lücke 

enthalten, bleibt die Geltung der übrigen Bestimmungen hiervon 

unberührt. Im Falle der unwirksamen oder undurchführbaren 

Bestimmung oder im Fall einer Lücke gilt eine Bestimmung als 

vereinbart, die dem am nächsten kommt, was die Parteien beabsichtigt 

haben und vereinbart hätten, wenn sie die Unwirksamkeit, die 

Undurchführbarkeit oder die Lücke gekannt hätten. 

 

 

Mainz, den        Mainz den 

 

 

Mainz, den        Mainz den 

 

 

Mainz, den        Mainz den 



Beschlussvorlage 

 
  Drucksache Nr.  

 

0718/2019/1 
 

öffentlich 
 

 
Amt/Aktenzeichen Datum TOP 

61/61 26 Alt 262 17.04.2019  
 
 
Behandlung im Stadtvorstand gem. § 58 (3) S. 2 i. V. m. 47 (1) S. 2 Nr. 1 GemO am 09.04.2019 
 
Beratungsfolge Gremium Zuständigkeit Datum Status 

Stadtrat Entscheidung 17.04.2019 Ö 

 
Betreff: 
Entwicklung des Einkaufsstandortes Ludwigsstraße 
hier: Kenntnisnahme der überarbeiteten Rahmenplanung, der angepassten Absichtserklärung 
und Beschluss der weiteren Vorgehensweise 
 
 
Dem Oberbürgermeister und dem Stadtvorstand vorzulegen 
 
Mainz, 17.04.2019 
 
 
gez. Marianne Grosse gez. M. Matz 
 
Marianne Grosse      Manuela Matz 
Beigeordnete       Beigeordnete 
 
 
Mainz, 17. April 2019 
 
 
gez. M. Ebling 
 
Michael Ebling 
Oberbürgermeister 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Ortsbeirat Altstadt/ Bau- und Sanierungsausschuss/ Wirtschaftsausschuss/ Haupt- und Per-
sonalausschuss empfiehlt / der Stadtrat nimmt zur Kenntnis, dass im Rahmen seiner Beschluss-
fassung vom 27.09.2017 (Vorlage 1185/2017/1) die Unterzeichnung der angepassten Absichts-
erklärung erfolgt.  
 
Die Verwaltung wird beauftragt, auf dieser Grundlage sowie unter Beachtung des als Anlage bei-
gefügten Ergänzungsantrages vom 16.04.2019 das LudwigsstraßenConsilium einzuberufen und 
die nächsten Schritte wie die Ausarbeitung der Verträge, die Auslobung der Wettbewerbe und die 
Schaffung von Baurecht einzuleiten. 
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1 Ausgangslage 
 
Erklärtes Ziel der Stadt Mainz ist es, den Einkaufsstandort zu stärken und die Innenstadt auch 
vor dem Hintergrund eines sich ändernden Einkaufsverhaltens zukunftsfähig zu machen. 
Hierzu soll ein attraktives Angebot, eine hohe stadträumliche Qualität sowie eine Konzentra-
tion der "Einkaufsinnenstadt" auf den sogenannten TRIPOL zwischen Brand, Römerpassage 
und Ludwigsstraße umgesetzt werden. 
 
Während die Pole Römerpassage und Brand gut funktionieren, leidet der dritte Pol, das Kar-
stadt-Areal, an funktionalen und städtebaulichen Mängeln. In den vergangenen Jahren wur-
den viele Anstrengungen unternommen, diesen Bereich aufzuwerten und in ein modernes 
Einkaufsquartier zu überführen. Die Rahmenbedingungen hierfür wurden in einem sehr auf-
wändigen Partizipationsprozess, dem LudwigsstraßenForum (LuFo) ausgearbeitet und vom 
Stadtrat einstimmig verabschiedet. 
 
Wurde der Prozess anfangs noch mit ECE beschritten, übernahm Anfang 2016 die Firma Ge-
münden (=PG Weißliliengasse GmbH & Co.KG [PGW]) die Federführung der Projektentwick-
lung, nachdem bereits zuvor das Gebäude der Deutschen Bank erworben werden konnte. 
Vom neuen Vorhabenträger wurde die Idee geboren, die Gebäude nicht komplett abzureißen, 
sondern den Gebäudebestand weiter zu entwickeln und zum Beispiel das Parkhaus und das 
Gebäude der Deutschen Bank entlang der Weißliliengasse zu erhalten. Eine diesbezügliche 
Rahmenplanung wurde vom Stadtrat am 27.09.2017 verabschiedet.  
 

2 Überarbeitete Rahmenplanung 
 
Die PGW bzw. die von Molitor und Rhein Nahe Immobilien gegründete Boulevard Lu GmbH & 
Co. KG hat der Stadt Mainz eine im Vergleich zur Beschlussfassung im Jahre 2017 überarbei-
tete Rahmenplanung vorgelegt (siehe Anlage). Dieser Rahmenplan verfolgt insgesamt das 
Ziel, sich trotz der Bestandserhaltung mehr als bisher vorgesehen in Richtung Ludwigsstraße 
zu öffnen und bestehende öffentliche Freiflächen im Vergleich zu den bisherigen Planungs-
vorstellungen weitestgehend zu erhalten. 
 
Die wesentlichen Kernaussagen dieses Rahmenplanes sind: 
 
 Der Rahmenplan umfasst weiterhin das gesamte Areal zwischen Deutsche Bank und 

ehem. Karstadt Sport. 
 Der Pavillon Gutenbergplatz 2 wird aktuell nicht Teil der Planung des Vorhabenträgers sein 

können – befindet sich jedoch im räumlichen Geltungsbereich des Rahmenplanes und ei-
nes zukünftigen Bebauungsplanes. 

 Entgegen der bisherigen Planung (Stand 2017) sieht der Rahmenplan keine durchgehende 
Gebäudekante entlang der Ludwigsstraße vor, sondern springt in zwei Bereichen zurück 
und erhält so öffentliche Plätze. Hierdurch beansprucht das Konzept lediglich ca. 300 m² 
zusätzliche, derzeit öffentliche Fläche. 

 Im Bereich des heutigen Hauptzugangs von Karstadt wird eine große Markthalle mit groß-
zügigem Portal entstehen. Der Luftraum erstreckt sich über drei Geschosse und wird mit 
temporären Ladeneinheiten (Pop-up-Stores) für lokale Publikumslieblinge (Local Heroes) 
bespielt. Eine große Freitreppe in der Markthalle soll auch als Kulturbühne genutzt wer-
den. 

 Bis auf die Freitreppe wird die Erschließung (Rolltreppen/Aufzüge) innerhalb der Nut-
zungseinheiten erfolgen und nicht über die Markthalle. 
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 Das Karstadt Warenhaus ist Bestandteil der Konzeption. Die überarbeitete Rahmenpla-
nung sieht Karstadt im Bereich entlang der Fuststraße und an der Ludwigsstraße. 

 Aufgrund der Tatsache, dass Karstadt drei Verkaufsgeschosse benötigt, wird das Gebäude 
an der Ludwigsstraße geringfügig von 12,5 m auf ca. 13 m angehoben. Der Domblick aus 
Richtung Schillerplatz wird hiervon nicht beeinträchtigt. 

 Es sollen unter Beachtung des erforderlichen Lärmschutzes Dachterrassen entstehen, die 
teilweise gastronomisch, teilweise aber auch ohne Verzehrzwang genutzt werden können. 

 In den oberen Geschossen, auch über dem Parkhaus, soll ein Hotel mit ca. 150 Zimmern 
entstehen. 

 Im Bereich des Parkhauses soll City Hub (Logistik-Drehscheibe) entstehen, die es ermögli-
chen soll, Einkäufe bequem liefern zu lassen und abzuholen. 

 Im alten Tresorraum unter der Ludwigsstraße soll ein (Tanz-)Club entstehen. 
 Das ehemalige Deutsche Bank Gebäude soll weiterhin im Bestand weitergenutzt werden; 

die Deutsche Bank selbst bleibt als Mieter auf einem stark reduzierten Flächenanteil vor 
Ort. Weitere Büroflächen sind an Dritte vermietet. Im Bereich des heutigen Pavillons der 
Deutschen Bank entsteht eine Einzelhandelseinheit. 

 Die Verbindungen zwischen Karstadt und dem Parkhaus bleiben wie im bisherigen Rah-
menplan erhalten, womit eine mögliche Verbindung über die "Hintere Präsenzgasse" nicht 
himmelsoffen möglich ist.  

 Die bestehende Andienung soll nach den aktuellen Vorstellungen des Vorhabenträgers 
erhalten bleiben – die Nutzung durch Fußgänger und Radfahrer ist daher nicht möglich. 

 Die bestehende Überbauung der Fuststraße wird wie im bisherigen Rahmenplan wegge-
nommen. Es entsteht ein himmelsoffener Straßenraum. 

 Das ehemalige Gebäude Karstadt Sport wird zusammen mit dem Grundbesitz des Bistums 
am Bischofsplatz zu einem Wohn- und Geschäftshaus  inkl. Wohnungsbaus entwickelt. 

 Innerhalb des Einkaufsquartiers soll auch kulturelle Nutzung etabliert werden. 
 

3 Bewertung des Bebauungsvorschlags 
 
Bereits die Rahmenplanung aus dem Jahr 2017 wurde, unter Würdigung der Bestandserhal-
tung und damit nicht möglichen kleinteiligen Gliederung in Einzelbaukörper, insgesamt posi-
tiv bewertet. Die nun vorliegende Rahmenplanung greift in Ergänzung mehrere Punkte auf, die 
in der Vergangenheit kritisch diskutiert wurden, und bietet Verbesserungen an. Hierzu zählt 
insbesondere die Erhaltung von öffentlichem Raum durch Schaffung von Plätzen zwischen 
den neuen Gebäuden; lediglich ca. 300 m² des derzeit öffentlichen Raums werden durch das 
Projekt belegt; der Rest der Freifläche bleibt wie heute öffentlich. Die Dachterrassen, die teil-
weise auch ohne Verzehrzwang genutzt werden können, werden den Besucherinnen und Be-
suchern einen Blick auf die Stadt ermöglichen. Durch die Gliederung mit Vor- und Rücksprün-
ge wird es einfacher sein, die monolithische Gebäudestruktur aufzulösen. Die großzügige 
Markhalle wird zwar nicht ganztägig geöffnet sein, wird jedoch durch ihren halböffentlichen 
Charakter zusätzliche Aufenthaltsfläche anbieten. Der Bischofsplatz soll weiterhin ein ruhiger 
Platz bleiben; die Gastronomie orientiert sich Richtung Ludwigsstraße bzw. soll in den Dach-
geschossen angeboten werden. Auch wenn die Logistik weiterhin über den Bereich zwischen 
Parkhaus und Karstadt abgewickelt werden soll, wird der aktuell unattraktive Bereich durch 
den Hotelantritt und den geplanten City-Hub aufgewertet. Eine Durchwegung der "Hinteren 
Präsenzgasse" für Fußgänger und Radfahrer ist vor dem Hintergrund, dass von hier die Andie-
nung des Einkaufsquartiers erfolgen soll, qualitätvoll nicht umzusetzen. 
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Die Möglichkeit, im ehemaligen Tresorraum einen Club zu etablieren, ist ein weiterer Bestand-
teil des vielschichtigen Nutzungskonzepts. 
 
Wichtig ist es, dass im Rahmen der anstehenden Wettbewerbsverfahren auf Grundlage der 
Rahmenplanung die für den Ort angemessene Gestaltung gefunden wird. Der Fokus muss hier 
auf einer differenzierten Fassade, einer großzügigen Markthalle und hochwertigen öffentli-
chen Räumen gerichtet werden. 
 
 

4 Anpassung Absichtserklärung 
 
Am 27.09.2017 wurde vom Stadtrat eine Absichtserklärung verabschiedet. Auch wenn diese 
gemeinsame Absichtserklärung in den überwiegenden Punkten unverändert bleiben kann, 
muss sie redaktionell an die neue Rahmenplanung angepasst werden. 
 
Die sonstigen Anlagen zum LoI (14-Punkte-Papier vom 25.05.2016 und die Fortschreibung 
der Leitlinien 10/2013) werden in der Fassung von 2017 beibehalten. Auch wenn der Rah-
menplan in der nun vorliegenden Version Vorrang hat, bleiben so wichtige Forderungen aus 
dem bisherigen Planungsprozess erhalten. 
 
Zu diesen Anpassungen gehören folgende Punkte: 
 
 Die Projektbeteiligten werden hinsichtlich neu gegründeter Gesellschaften angepasst, 
 die Gesamtverkaufsfläche1 wird von 17.000 m² auf 15.000 m² reduziert, 
 die der Absichtserklärung beigefügte Rahmenplanung wird durch die überarbeitete Versi-

on ersetzt, 
 es wurde der Bedarf an ca. 300 m² öffentlicher Fläche aufgenommen, 
 der Verkauf städtischer Flächen erfolgt zum Verkehrswert auf der Grundlage eines Wert-

gutachtens und nicht, wie bisher, zum Bodenrichtwert, 
 das Recht, Bauvorhaben im Sinne der Rahmenplanung auf Grundlage des bestehenden 

Baurechts zu realisieren, bleibt durch die beabsichtigte Bauleitplanung unberührt 
 

Nach Kenntnisnahme durch den Stadtrat wird die angepasste Absichtserklärung von allen 
Projektbeteiligten unterzeichnet. 
 
 

5 Weitere Vorgehensweise 
 
Die Verwaltung wird gemeinsam mit dem Vorhabenträger PGW die städtebaulichen Rahmen-
parameter weiter detaillieren und in einem der nächsten Schritte entsprechende Qualifizie-
rungsverfahren vorbereiten. Des Weiteren soll in einem nächsten Schritt das Ludwigsstraßen-
Consilium einberufen werden und die Öffentlichkeit hierdurch eingebunden werden. 

                                            
1
 Ohne die Verkaufsflächen des Pavillons Gutenbergplatz 2 
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Parallel zu den vereinbarten Wettbewerbsverfahren (Fassadenwettbewerb für die Kernfläche, 
Realisierungswettbewerb als Einladungswettbewerb für das Geschäfts- und Wohnhaus) kön-
nen die ersten Schritte des Bauleitplanverfahren zur Schaffung des erforderlichen Baurechts 
vorbereitet werden; auch wird ein städtebaulicher Vertrag ausgearbeitet, der wichtige Aspek-
te in Ergänzung zum Bebauungsplan regeln wird (Architekturqualität, Fassadengestalt, Mate-
rialität, Maßstäblichkeit, Verkaufsflächengröße, Erstvermietung, etc.). 
 
Vor den nächsten Schritten werden die zuständigen Gremien jeweils erneut eingebunden. 
 
 
Anlagen:  Angepasste Absichtserklärung – LoI (Stand 02.04.2019) inklusive der über-

arbeiteten Rahmenplanung (Stand 27.03.2019), dem 14-Punkte-Papier 
(25.05.2016) sowie der Fortschreibung der Leitlinien (10/2013) sowie Er-
gänzungsantrag vom 16.04.2019 

 

 
 
 



Anla�e 4 zur Absichtserklärung 

Leitlinien und Empfehlungen - Fortsch_reibung 10/2013 

Di•e nachfolgende tabellarische Aufstellung der Leitlinien und Empfehlungen 

- Gegenüberstellung Stand: Stadtratsbeschluss 24.10.2012 und Fortschreibung 10/ 2013-:

wurde vom Stadtrat in seiner Sitzung am 04.12.2013 beschlossen.

• Beschlussvorlage vom 31.10.2013

• Drucksache 1722/2013
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